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Göttlesbrunn, im Juni 2026 

Stellenausschreibung – KinderbetreuerInnen 
 
Ab 01.07.2026 gelangt der Dienstposten eines/einer Kinderbetreuers/Kinderbetreuerin mit 
einem Beschäftigungsausmaß von 20 Wochenstunden (Teilzeit) im NÖ Landeskindergarten 
der Gemeinde zur Besetzung. 
 
Verwendungszweig:  Elementar- und sozialpädagogischer Dienst 
Verwendung:   Fachdienst 
Verwendungsgruppe:  P1 
 
Erfordernisse für die Bewerbung um diesen Dienstposten sind: 

➢ Österreichische Staatsbürgerschaft bzw. EU- oder EWR-Bürgerschaft 
➢ volle Handlungsfähigkeit (körperliche und geistige Eignung) 
➢ persönliche, gesundheitliche und fachliche Eignung für die Erfüllung der mit der 

Verwendung verbundenen Aufgaben, insbesondere die Beherrschung der deutschen 
Sprache in Wort und Schrift 

➢ abgeleisteter Präsenz- oder Zivildienst bei tauglichen männlichen Bewerbern 
➢ Volljährigkeit 
➢ Führerschein B und Verfügbarkeit eines privaten PKW 
➢ ein einwandfreies Vorleben (Strafregisterbescheinigung) 
➢ Bereitschaft zur Leistung von Überstunden 
➢ Bereitschaft zur Aus- und Weiterbildung 
➢ Teamfähigkeit, Belastbarkeit sowie freundlicher Umgang mit Kindern, Mitarbeitern und 

Eltern 
➢ Qualifikation für die Aufgaben der KinderbetreuerInnen in öffentlichen Kindergärten 

oder die Bereitschaft, die vorgeschriebene Ausbildung zu absolvieren. 
 
Das Dienstverhältnis wird (vorerst) auf die Dauer von 6 Monaten befristet abgeschlossen, ein 
unbefristetes Dienstverhältnis wird in Aussicht gestellt. Auf dieses Dienstverhältnis finden die 
Bestimmungen des NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetzes 2025 (NÖ GBedG 2025), LGBl. Nr. 
15/2024, Anwendung. Im Sinne des NÖ Gleichbehandlungsgesetzes wenden wir uns 
gleichermaßen an Männer und Frauen. 
 
Die Gemeinde Göttlesbrunn-Arbesthal verwendet die personenbezogenen Daten Ihrer 
Bewerbung ausschließlich zur Abwicklung eines Stellenbesetzungsverfahrens und löscht 
diese nach Ablauf aller Fristen des Gleichbehandlungsgesetzes. 
 
Die vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Bescheinigungen, …) 
müssen bis spätestens 14.06.2026 im Gemeindeamt der Gemeinde Göttlesbrunn-Arbesthal, 
Dorfplatz 1, 2464 Göttlesbrunn oder per E-Mail (gemeinde@goettlesbrunn-arbesthal.gv.at) 
eingelangt sein. 

Der Bürgermeister 
 
 

 
 

 Ing. Franz Glock 
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